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Zahnärzte 
 

Den allgemeinen Zahnnotdienst finden Sie im Internet 
unter www.zahnnotdienst.de bzw. unter www. zahn-
notdienst.info. 
 

Dr. med. Markus Raster 
INTERNISTISCHE HAUSARZTPRAXIS 

Marktplatz 2 
91604 Flachslanden 

Tel. 09829/ 93 27 99 - 7 
 

Öffnungszeiten 
Montag  08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Dienstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Mittwoch 08:00 ς 13:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 ς 13:00 & 15:00 ς 18:00 Uhr 
Freitag  08:00 ς 13:00 Uhr 
 

24 h-Rezept-Telefon: 09829/ 93 27 99 ς 8 
 

Sie erreichen unsere Praxis telefonisch Mo./Di./Do. 
von 08.30 ς 12.00 h und 15.00 ς 17.30 h und Mi./Fr. 
von 08.30 ς 12.00 h. 
 

 

www.arztpraxis-raster.de 
 

 
 

Hausarztpraxis Dr. Schorndanner/Scherk 
Walter-Meindl-Siedlung 63, 91622 Rügland 

Tel. 09828/ 9119733 
 
 

Sprechzeiten in Rügland: 
 

Montag  15 bis 18 Uhr 
Dienstag 09 bis 12 Uhr 
Mittwoch 08 bis 12 Uhr 
Donnerstag 09 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr 
Freitag  08 bis 12 Uhr 
 

Wir bitten um Terminvereinbarung! 
 

Außerhalb der genannten Sprechzeiten steht Ihnen 
unsere Stammpraxis in Dietenhofen jederzeit gerne 
zur Verfügung. Telefon: 09824/8100 

 

Tierärzte 
 

Der tierärztliche Notdienstring Mittelfranken gilt an 
Wochenenden und Feiertagen. Unter www.tierarzt-
notdienst-mittelfranken.de kann die jeweilige dienst-
habende Tierarztpraxis abgerufen werden.  
 

Bereitschaftsdienste 
 

Erkrankungen, derentwegen ich meinen Hausarzt  
anrufen würde, dieser jedoch nicht erreichbar ist: 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 

116 117 
außerhalb der üblichen Sprechzeiten. 

 
 

Notruf für Rettungsdienst 
und Feuerwehr 

112 
Für alle medizinischen Notfälle und alle Feuer-

wehreinsätze, vorwahlfrei aus Festnetz und 
Handy. 

 
 

Gemeinschaftspraxis Möller - Netal,  
Am Plärrer 7, 91619 Obernzenn 

 

Praxisurlaub vom 17.11.2025 bis 23.11.2025 
Vertretung: Praxis Rettig Obernzenn, 09844/976570 

Praxis Dr. Scharf, Marktbergel, 09843/936620 
Praxis Wolfram Bad Windsheim, 09841/6856446 
Praxis Dr. Raster, Flachslanden, 09829/9327997 

Ab dem 24.11.2025 sind wir wieder da! 
In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie sich an die 

Rettungsleitstelle 112! 
 

Gemeinschaftspraxis Möller - Netal,  
Am Plärrer 7, 91619 Obernzenn 

 

Praxisurlaub vom 17.12.2025 bis 23.12.2025 
Vertretung: Praxis Rettig Obernzenn, 09844/976570 

Praxis Dr. Scharf, Marktbergel, 09843/936620 
Praxis Wolfram Bad Windsheim, 09841/6856446 
Praxis Dr. Raster, Flachslanden, 09829/9327997 

Ab dem 29.12.2025 sind wir wieder da! 
In lebensbedrohlichen Fällen wenden Sie sich an die 

Rettungsleitstelle 112! 
 
 

 
 

Papiertonne 
Dienstag, 18.11.2025 
Donnerstag, 18.12.2025 

Gelber Sack 
Montag, 10.11.2025 
Montag, 08.12.2025 
 

Restmüll 
Montag, 03.11.2025 
Montag, 17.11.2025 
Montag, 01.12.2025 
 

Biomüll 
Montag, 27.10.2025 
Montag, 10.11.2025 
Montag, 24.11.2025 
 



 

 
          Amts- und Mitteilungsblatt Markt Flachslanden  11/2025   3 

Wertstoffhof 
Jeden Freitag von 15:30 bis 17.00 Uhr und jeden 
Samstag von 09:30 bis 11:30 Uhr. 
 

Bauschuttannahme am Wertstoffhof 
Bauschutt in KlŜƛƴƳŜƴƎŜƴ ōƛǎ м ŎōƳ όαƴƻǊƳŀƭŜǊά 
oder gipshaltiger Bauschutt) kann im Wertstoffhof, zu 
den üblichen Öffnungszeiten (Freitag von 15.30 Uhr 
bis 17.00 Uhr und Samstag von 09.30 Uhr bis 11.30 
Uhr), abgegeben werden. 
 

Gebühren: 
Normaler Bauschutt: 1 cbm   нрΣлл ϵ 
   ½ cbm   мнΣрл ϵ 
   Kleinstmenge    рΣлл ϵ 
 

Gipshaltiger Bauschutt: 1 cbm   слΣлл ϵ 
½ cbm  олΣлл ϵ 
Kleinstmenge  млΣлл ϵ 

Die Entsorgung größerer Mengen Bauschutt muss 
über private Entsorger erfolgen: 
 

Á Fa. Tremel, Waizendorf, Tel. 09822/83530 
Á Fa. Schneider Sohn, Leutershausen, Tel. 

09823/437 
Á Fa. FNB, Unterheßbach, Tel. 09820/918-560 
Á Fa. Herz, Feuchtwangen, Tel. 09852/6789-0 

 

Gründeponie 
 

Ab 01.02.2025 können Gartenabfälle jeden Samstag 
von 15.00 bis 16.00 Uhr in das Fahrsilo an der Hoch-
straße gebracht werden. Grüngut (bis 1 cbm) kann 
auch am Wertstoffhof abgegeben werden. 
 

Gebühren: 1 cbm   фΣрл ϵ 
½ cbm   рΣлл ϵ 
Kleinstmenge  нΣрл ϵ 

 

Änderung bei den Zusatzrestabfallsäcken 
ab 1. Januar 2026 
 

Für den neuen Gebührenzeitraum ab dem 1. Januar 
2026 wird über eine wichtige Änderung bei den Zu-
satzrestabfallsäcken informiert: 
 

Ab dem 1. Januar 2026 werden die blauen Zusatz-
restabfallsäcke aus dem Gebührenzeitraum 2021-
2023 von der Müllabfuhr nicht mehr mitgenommen. 
Auch der zusätzliche Gebührenaufkleber verliert seine 
Gültigkeit. Ein Umtausch der blauen Säcke in weiße Sä-
cke ist nicht möglich. Wir bitten Sie daher, diese Säcke 
bis zum 31. Dezember 2025 zu verwenden und ent-
sprechend aufzubrauchen. Die weißen Zusatzrestab-
fallsäcke mit dem Aufdruck 2024-2027 sind über den 
Jahreswechsel hinaus weiter gültig. Für die Bereitstel-
lung der weißen Zusatzrestabfallsäcke sind auch keine 
zusätzlichen Gebührenmarken notwendig. 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Bei Fragen ste-
hen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

Abfallwirtschaft Landkreis Ansbach, abfallwirtschaft@ 
landratsamt-ansbach.de, 0981 468 2345, www.land-
kreis-ansbach.de/Themen/Abfallentsorgung 
 
 

 
 

 

 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Flachslanden 
 

Montag ς Freitag              08.00 ς 12.00 Uhr 
Dienstags zusätzlich         13.00 ς 16.00 Uhr 
Donnerstags zusätzlich    14.00 ς 18.00 Uhr 
Samstag                              08.00 ς 09.00 Uhr 
 
 

Veranstaltungskalender 2026 
 

Wir laden hiermit zur Besprechung des Veranstal-
tungskalenders 2026 am Donnerstag, 13.11.2025 um 
19.00 Uhr in den Sitzungssaal des Rathauses ein. 
 

Ein weiterer Punkt ist die Besprechung des Weih-
nachtsmarktes. 
 

Eine gemeinsame Besprechung macht nur Sinn, wenn 
möglichst alle Vereine auch einen Vertreter schicken. 
Ich bitte, dies zu beachten. Die an dieser Besprechung 
getroffenen Festlegungen werden von Seiten der Ge-
meinde deshalb bevorzugt berücksichtigt. 
 

Wiederkehrende Termine wie Monatsversammlungen 
und Ähnliches können auch vorab schriftlich im Bür-
gerbüro abgegeben werden oder per Mail bis 
10.11.2025 an folgende Mailadressen gesendet wer-
den: martina.albert@flachslanden.de oder 
poststelle@flachslanden.de 

 

Turnusmäßiger Wasserzählertausch 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass ab sofort die 
Wasserzähler mit Baujahr 2018 oder 2019 ausge-
tauscht werden. Ob Sie als Eigentümer eines Wohn-
hauses vom Austausch betroffen sind, können Sie 
überprüfen, in dem Sie den Deckel des Wasserzählers 
öffnen und auf der Innenseite das Baujahr ablesen. 
 

mailto:martina.albert@flachslanden.de
mailto:poststelle@flachslanden.de
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Der Austausch erfolgt durch einen Mitarbeiter der Ge-
meinde. Wir möchten die betroffenen Hausbesitzer 
darauf hinweisen, dass diesem zum Austausch des 
Wasserzählers Zutritt zu gewähren ist. In diesem Zu-
sammenhang möchten wir auch anmerken, dass der 
Zähler und die Hauptabsperrarmaturen jederzeit gut 
zugänglich sein müssen.  
 

Für Sie als Anschlussnehmer der öffentlichen Wasser-
versorgung ist dieser Service grundsätzlich kostenlos. 
Bitte beachten Sie allerdings, dass es vor allem bei äl-
teren, aber teilweise auch bei neuen Gebäuden, 
manchmal vorkommen kann, dass bestehenden Ab-
sperrventile durch die Betätigung beim Einbau des 
neuen Zählers undicht werden können.  
 

Ihre Gemeindeverwaltung 
 
 

Amts- und Mitteilungsblatt des Marktes 
Flachslanden 
 

Herausgeber: Markt Flachslanden, 1. Bürgermeister  
Hans Henninger, Schulstraße 2, 91604 Flachslanden, 
Tel. 09829/9111-11, Mobil: 0172/1741704, 
E-Mail: hans.henninger@flachslanden.de 
 

Anzeigenannahme: Markt Flachslanden, Schulstr. 2,  
91604 Flachslanden, Tel.: 09829/9111-0, Fax: 9111-21, 
E-Mail: poststelle@flachslanden.de 
              martina.albert@flachslanden.de 
 

Druck Schneider Druck GmbH, Erlbacher Straße 102, 91541 
Rothenburg o. d. T. 
 

Auflage: 1 100 pro Ausgabe 
 

Verteilungsgebiet: Alle Haushalte in der Gemeinde 
 

Das Mitteilungsblatt für den Markt Flachslanden er-
scheint am letzten Samstag des vorhergehenden 
Monats 

Weihnachtsbäume gesucht!  
 

Auch in diesem Jahr benötigen wir wieder Weih-
nachtsbäume für den Marktplatz in Flachslanden und 
unsere Ortsteile.  
 

Wer einen geeigneten Baum hat und diesen kostenlos 
fällen lassen möchte, soll sich bitte bei der Gemeinde-
verwaltung, Tel. 9111-0 melden.  
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 

 
 

Amts- und Mitteilungsblatt Dezember 2025 
Redaktionsschluss: 20.11.2025 

Erscheinungstermin: 29.11.2025 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satzung zur Einführung einer Pflicht zum 
Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahr-
zeuge (Stellplatzsatzung - StS)  

 

vom 01.10.2025 
 

Auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 ff.), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. 
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S. 573 ff.) und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bau-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
August 2007 (GVBl. S. 588 ff), zuletzt geändert durch 
§§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 
(GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23. De-
zember 2024 (GVBl. S. 619) erlässt der Markt Flachs-
landen folgende Satzung: 
 

§ 1  
Anwendungsbereich 

 

1. Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder 
Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne des Art. 1 
Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet Flachslanden. 
Ausgenommen sind, wenn sie zu Wohnzwecken er-
folgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im 
Sinne des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz 
BayBO. 

 

2. Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen 
städtebaulichen Satzungen, die von den Regelun-
gen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 

 

§ 2  
Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 

 

1. Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder 
Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu erwarten 
ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung 
oder Nutzungsänderung von Anlagen sind Stell-
plätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- 
oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist. 

 

2. Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich 
nach der Anlage 1 zur Satzung. Anlage 1 ist Be-
standteil der Satzung. Ist eine Nutzung nicht in der 
Anlage aufgeführt, ist die Zahl der notwendigen 
Stellplätze in Anlehnung an eine oder mehrere ver-
gleichbare Nutzungen der Anlage zu ermitteln. 

 

3. Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinhei-
ten. Bei baulichen Anlagen, die unterschiedliche 
Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der not-
wendigen Stellplätze getrennt nach den jeweiligen 
Nutzungsarten ermittelt. 

 

4. Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf 
eine Dezimalstelle zu ermitteln und nach kaufmän-
nischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen An-
lagen mit mehreren Nutzungseinheiten oder unter-
schiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung 
erst nach Addition der für jede Nutzungseinheit 
und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze.  

 

§ 3  
Herstellung und Ablöse der Stellplätze 

 

1. Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen 
Stellplätze sind auf dem Baugrundstück oder auf ei-
nem geeigneten Grundstück in der Nähe des Bau-
grundstücks herzustellen. Bei Herstellung der Stell-
plätze auf einem geeigneten Grundstück in der 

Nähe des Baugrundstücks, ist dessen Benutzung für 
diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich zu sichern. 

 

2. Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch 
zwei oder mehrere Nutzungen mit unterschiedli-
chen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnut-
zung) kann zugelassen werden, wenn sichergestellt 
ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung 
des Stellplatzes auftreten und keine negativen Aus-
wirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu er-
warten sind. 

 

3. Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die her-
zustellen sind, auf dem Baugrundstück oder in 
Nähe des Baugrundstücks nicht möglich ist, kann 
die Verpflichtung nach § 2 in besonderen Einzelfäl-
len auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass 
die Kosten für die Herstellung der notwendigen 
Stellplätze in angemessener Höhe gegenüber der 
Gemeinde (Ablösevertrag) übernommen werden. 
Die Herstellung der notwendigen Stellplätze erfolgt 
durch einen nicht fest zugeteilten Stellplatz.  

 

4. Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind 
Nutzungen ausgenommen, die für ihren geordne-
ten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren 
Zu- und Abfahrtsverkehr durch Stellplätze auf dem 
Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Baugrundstücks abzuwickeln. 

 

§ 4 
Anforderung an die Herstellung 

 

1. Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen An-
forderungen der Verordnung über den Bau und Be-
trieb von Garagen sowie über die Zahl der notwen-
digen Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer 
jeweils gültigen Fassung. 

 

2. Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe 
und in Abhängigkeit der beabsichtigten Nutzung 
herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO. 

 

§ 5 
Abweichungen 

 

Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können 
Abweichungen zugelassen werden. 
 

§ 6 
In-Kraft-Treten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft. 
 

Flachslanden, 02.10.2025 
 

MARKT FLACHSLANDEN 
 

gez. 
Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Vollzug des Was-
serhaushaltsgesetzes (WHG), des Bayer. 
Wassergesetzes (BayWG) und des Bayer. 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG); Einleiten von Abwasser aus 
der Kläranlage Sondernohe in den Kem-
mathbach und Mischwasser aus den Orts-
teilen Virnsberg und Boxau in den Virns-
berger Bach durch den Markt Flachslan-
den  
 

Für diese geplante Gewässerbenutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 
4 WHG) beantragte der Markt Flachslanden mit Antrag 
vom 05.08.2025 die Durchführung des wasserrechtli-
chen Verfahrens. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach 
prüfte die Antragsunterlagen am 08.09.2025 und er-
stellte ein Gutachten. 
 

Im durchzuführenden Verfahren ist von folgenden 
wasserrechtlichen Tatbeständen auszugehen. Es wird 
eingeleitet das 
 

ω Abwasser aus der Kläranlage Sondernohe in den 
Kemmathbach und Mischwasser aus den Ortstei-
len Virnsberg und Boxau in den Virnsberger Bach 

 

Die geplante Gewässerbenutzung bedarf des Verfah-
rens für die gehobene Erlaubnis (§ 15 WHG). 
 

Das Vorhaben wird hiermit nach Art. 72 ff BayVwVfG 
i.V.m. Art. 69 BayWG bekannt gemacht. 
 

Die entsprechenden Antragsunterlagen liegen einen 
Monat vom 28.10.2025 bis 27.11.2025 (einschließlich 
der genannten Tage) bei der Verwaltung des Marktes 
Flachslanden im Büro der Geschäftsleitung während 
der Dienststunden von 08:00 bis 16:30 Uhr zur Einsicht 
auf. Gleichzeitig können die Planunterlagen auf unse-
rer Homepage eingesehen werden. 
 

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf 
der Auslegungsfrist beim Markt Flachslanden, Schul-
straße 2, 91604 Flachslanden oder beim Landratsamt 
Ansbach - Sachgebiet Wasserrecht -, Crailsheimstr. 1, 
91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift et-
waige Einwendungen gegen das Vorhaben erheben. 
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. 
 

In Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf 
Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden, ist 
ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als 
Vertreter der übrigen Unterzeichner für das Verfahren 
zu bezeichnen, soweit er nicht von ihnen als Bevoll-

mächtigter bestellt ist. Diese Angaben müssen deut-
lich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehe-
nen Seite enthalten sein. 
 

Werden gegen das Vorhaben rechtzeitig Einwendun-
gen erhoben, werden diese in einem Termin erörtert, 
der noch mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt gemacht wird. Diejenigen, die Einwendungen 
erhoben haben, werden von dem Erörterungstermin 
gesondert benachrichtigt. Bei Ausbleiben eines Betei-
ligten in dem ggf. notwendigen Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.  
 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass 
 

a) die Personen, die Einwendungen erhoben haben, 
von dem Erörterungstermin durch öffentliche Be-
kanntmachung benachrichtigt werden können, 

 

b) die Zustellung der Entscheidung über die Einwen-
dungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden kann, 

 

wenn mehr als 50 Benachrichtigungen oder Zustellun-
gen vorzunehmen sind. 
 

Die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, durch 
Erhebung von Einwendungen bzw. Teilnahme am Er-
örterungstermin oder Vertreterbestellung entstehen-
den Kosten können nicht erstattet werden. 
 
Flachslanden, 14.10.2025 
 

MARKT FLACHSLANDEN 
 

gez. 
Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

Bekanntmachung der erneuten Öffentli-
chen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
Markt Flachslanden für den Entwurf der 
оΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭπ
ƭŜǊŦŜƭŘά Bebauungsplan der Innenent-
wicklung gem. § 13a BauGB 
 

Der Marktgemeinderat Flachslanden hat in der Sitzung 
vom 23.09.2025 den Entwurf der 3. Änderung des Be-
ōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ƎŜōƛƭƭƛƎǘ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜǊƴŜǳǘŜ 
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
erneute Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
beschlossen. 
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes lag in der Zeit vom 
10.06.2025 bis einschließlich 11.07.2025 öffentlich 
aus. Während der öffentlichen Auslegung war das 
Lärmgutachten, das für die aktuelle Änderung des Be-
bauungsplanes verbindlich ist, nicht veröffentlicht. 
Maßgeblich ist die schalltechnische Untersuchung des 
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Büro Kottermair vom 31.03.2025. Aufgrund der erfor-
derlichen Ergänzung, des für die Änderung verbindli-
chen Lärmschutzgutachtens, muss die Öffentlichkeits- 
sowie Behördenbeteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB 
wiederholt werden. 
 

Planungsziel der Marktgemeinde ist es, mit der vorlie-
genden 3. Bebauungsplanänderung, eine Teilfläche 
des Gewerbegebietes in ein Mischgebiet umzuwan-
deln und so das bestehende Mischgebiet bedarfsge-
recht zu erweitern. Da das Mischgebiet eine Kombina-
tion aus Wohn- und Gewerbenutzung erlaubt, führt 
die Änderung zu einer höheren Flexibilität der Nut-
zung des Grundstücks. Mit der Änderung wird ein be-
sonderes Augenmerk auf den Lärmschutz gelegt, um 
die bestehende angrenzende gewerbliche Nutzung 
mit der geplanten Erweiterung des Mischgebiets nicht 
einzuschränken. 5ŀǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ DŜōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά 
befindet sich am südlichen Ortsrand von Flachslanden, 
östlich der Staatsstraße St 2253 und östlich der Kreis-
straße AN 21. Der Geltungsbereich hat eine Gesamt-
größe von ca. 8,8 ha. Die Änderung hat eine Größe von 
ca. 6.930 m² und umfasst die Flurstücke 546/20, 
546/24, 546/27 und Teilflächen der Flurstücke 546/19, 
546/18, 546/22, 546/25 und 546/21 der Gemarkung 
Flachslanden.  
 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes er-
folgt im beschleunigten Verfahren (gem. § 13a), bei 
dem die Vorschriften des § 13 BauGB (vereinfachtes 
Verfahren) zur Anwendung kommen. Im vereinfach-
ten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a 
BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, 
welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 

Der Geltungsbereich ist in folgendem Planausschnitt 
(unmaßstäblich) dargestellt: 
 

 
 

Der Entwurf der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά Ƴƛǘ CŜǎǘǎŜǘȊǳƴƎŜƴΣ .ŜƎǊǸƴŘǳƴƎ ό{ǘŀƴŘ 
23.09.2025) und schalltechnischer Untersuchung 

(Stand 31.03.2025) wird im Internet unter 
www.flachslanden.de unter ŘŜƳ wŜƛǘŜǊ αƭŜōŜƴ-woh-
ƴŜƴκōŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀŜƴŜά ǾƻƳ 03.11.2025 bis ein-
schließlich 03.12.2025 veröffentlicht. Zusätzlich zur 
Veröffentlichung im Internet werden die Unterlagen 
im Rathaus des Markt Flachslanden, Schulstr. 2, 91604 
Flachslanden während der allgemeinen Dienststunden 
bereitgestellt.  
 

Stellungnahmen sollen während dieser Frist elektro-
nisch an poststelle@flachslanden.de und bei Bedarf in 
Textform an den Markt Flachslanden, Schulstr. 2, 
91604 Flachslanden oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über die 3. Änderung des Bebauungs-
ǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ǳƴōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎǘ ōƭŜƛōŜƴΣ ǿŜƴƴ ŘƛŜ 
Gemeinde den Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Entwurfes der 3. Änderung des Bebauungsplanes 
αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ƴƛŎƘǘ Ǿƻƴ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ƛǎǘΦ 
 

Der Inhalt diese Bekanntmachung ist zusätzlich im In-
ternet unter www.flachslanden.de unter dem Reiter 
αƭŜōŜƴ-wohnen/bebauungsplaene eingestellt. Der In-
Ƙŀƭǘ ŘƛŜǎŜǊ .ŜƪŀƴƴǘƳŀŎƘǳƴƎ ǳƴŘ ŘƛŜ ƴŀŎƘ Ϡ о !ōǎΦ н 
{Φ м .ŀǳD. Ȋǳ ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴŘŜƴ ¦ƴǘŜǊƭŀƎŜƴ ǎƛƴŘ 
auch über das zentrale Internetportal des Landes zu-
gänglich. 
 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf der GrundlagŜ ŘŜǊ !ǊǘΦ с !ōǎΦ м 
.ǳŎƘǎǘΦ Ŝ ό5{D±hύ ƛΦ ±Φ Ƴƛǘ Ϡ о .ŀǳD. ǳƴŘ ŘŜƳ 
BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen 
ŜƴǘƴŜƘƳŜƴ {ƛŜ ōƛǘǘŜ ŘŜƳ CƻǊƳōƭŀǘǘ α5ŀǘŜnschutz-
rechtliche Informationspflichten im Bauleitplanver-
ŦŀƘǊŜƴά Řŀǎ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘ ŀǳǎƭƛŜƎǘΦ 
 

Flachlanden, den 16.10.2025 
 

gez. 
Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung Rechtsbe-
reich Naturschutzrecht; Betreff: Bean-
tragte 12. Änderung der Verordnung über 
den Naturpark Frankenhöhe im Landkreis 
Ansbach. Antragsteller: Gemeinde Win-
delsbach, Rothenburger Str. 5, 91635 
Windelsbach. 
 

Die Gemeinde Windelsbach beantragt die Heraus-
nahme und zugleich Hereinnahme bestimmter Flä-
chen im Geltungsbereich der Verordnung über den 
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αbŀǘǳǊǇŀǊƪ CǊŀƴƪŜƴƘǀƘŜά όbŀǘǳǊǇŀǊƪǾŜǊƻǊŘƴǳƴƎύ 
vom 6. Dezember 1988 (GVBl. S. 384, BayRS 791-5-10-
U). Ziel ist die Entwicklung eines Sondergebiets für die 
Errichtung und den Betrieb eines Biogas-Speicher-
kraftwerks im Rahmen einer Bauleitplanung. 
 

In der Gemeinde Windelsbach, Gemarkung Cadolz-
hofen, soll dazu eine Fläche von insgesamt ca. 2,92 ha 
aus dem Naturpark herausgenommen werden. Im 
Austausch soll in der Gemarkung Cadolzhofen eine Flä-
che von insgesamt ca. 4,20 ha in den Naturpark inte-
griert werden. 
 

Dazu ist beantragt, die Naturparkverordnung, gemäß 
§ 26 des Bundesnaturschutzgesetzes und Art. 51 Abs. 
1 Nr. 3 sowie Abs. 2 des Bayerischen Naturschutzge-
setzes, wie folgt zu ändern: 
 

αLƳ bŀǘǳǊǇŀǊƪ CǊŀƴƪŜƴƘǀƘŜ ǿŜǊŘŜƴΣ ƛƳ [ŀƴŘƪǊŜƛǎ !ƴπ
sbach, in der Gemeinde Windelsbach, Gemarkung 
Cadolzhofen, die Flurstücke Nr. 191/0 und 191/1 voll-
ständig aus der Naturpark-Schutzzone herausgenom-
men. 
 

Im Gegenzug werden in der Gemeinde Windelsbach, 
Gemarkung Cadolzhofen, die Flurstücke Nr. 226/0, 
227/0, 228/0, 229/0 und 236/0 vollständig sowie das 
Flurstück Nr. 19/1 teilweise in die Schutzzone des Na-
turpark Frankenhöhe integriert. 
 

Die Grenzen der Änderungsbereiche sind in Detailkar-
ǘŜƴ a мΥоΦллл ǾƻƳ Χ ŜƛƴƎŜǘǊŀƎŜƴΣ ŘƛŜ ŀƭǎ !ƴƭŀƎŜƴ м 
und 2 Bestandteil dieser Verordnung sind und entspre-
ŎƘŜƴŘ Ϡ н !ōǎΦ о ŀǊŎƘƛǾƳŅǖƛƎ ǾŜǊǿŀƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦά 
 

Die Bekanntmachungsunterlagen für das vorgenannte 
Schutzgebietsänderungsverfahren, aus denen sich Art 
und Umfang der Zielsetzung ergeben, liegen einen 
Monat, vom 28.10.2025 bis 27.11.2025 (einschließlich 
der genannten Tage) bei der Verwaltung des Marktes 
Flachslanden im Büro der Geschäftsleitung während 
der allgemeinen Dienststunden zur Einsicht auf. 
 

Die Verfahrensunterlagen sind im Landratsamt Ans-
bach, Raum 3.26, Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach 
während der allgemeinen Öffnungszeiten einsehbar 
sowie unter folgendem Weblink https://cloud.land-
kreis-ansbach.de/index.php/s/zoFENsggiSrLHCH oder 
auf der Webseite des Landkreises Ansbach unter 
www.landkreis-ansbach.de > Dienstleistungen > Natur 
& Umwelt > Naturschutz;Schutzgebiete > Dokumente. 
 

Jede Person, deren Belange durch die Zielsetzung des 
Verfahrens berührt sind, kann bis spätestens zwei Wo-
chen nach Ablauf der Auslegungsfrist Bedenken und 
Einwendungen zu der beantragten Verordnungsände-
rung erheben beim Markt Flachslanden, Schulstraße 2, 
91604 Flachslanden oder beim Landratsamt Ansbach, 
Sachgebiet 42, Crailsheimstraße 1, 91522 Ansbach, 
gerne unter der E-Mail-Adresse umweltschutz@land-
ratsamt-ansbach.de. Mit Ablauf der Einwendungsfrist 

sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Die 
durch die Einsichtnahme in die Unterlagen, durch Er-
hebung von Einwendungen oder Vertreterbestellung 
(Bevollmächtigter) entstehenden Kosten können nicht 
erstattet werden. 
 

Abb. 1 Kartenausschnitt Herausnahmefläche, Gemar-
kung Cadolzhofen, M 1:10.000. Die Herausnahmeflä-
che (rot) liegt nordwestlich von Cadolzhofen. 
 

 
 

Abb. 2 Kartenausschnitt Hereinnahmefläche, Gemar-
kung Cadolzhofen, M 1:6.000. Die Hereinnahmeflä-
chen (grün) liegen östlich von Cadolzhofen. 
 

 
 

Flachslanden, 15.10.2025 
 

MARKT FLACHSLANDEN 
 

gez. 
Hans Henninger 
Erster Bürgermeister 
 
 

Probealarm 
¶ 22. November 2025 
 

Fundsachen 
 

¶ Fahrrad-Zahlenschloss ABUS, Schulstraße auf dem 
Gehsteig 
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Der Baubeginn der Wärmenetzerweite-
rung verzögert sich leider weiterς Der För-
derbescheid ist noch nicht da 
 

Leider können wir keine Neuigkeiten bezüglich des 
Baubeginns der Wärmenetzerweiterung vermelden. 
Wir werden sofort starten , wenn die Zustimmung zum 

vorzeitigen Baubeginn des Fördergebers (BAFA) vor-
liegt. Leider wurde die Zustimmung nicht erteilt und 
sie steht aktuell auch nicht in Aussicht. 
 

Auch das Einschalten unsere Bundestags-Stimmkreis-
abgeordneten Artur Auernhammer hat leider keinen 
Fortschritt gebracht. Im Gegenteil, wir wissen jetzt, 
dass auch andere Wärmenetze sehr lange auf ihre För-
derbescheide warten und derzeit keine Änderung ab-
sehbar ist. 
 

Das bedeutet, dass wir möglicherweise bis zum Erlass 
des Förderbescheids warten müssen und sich der Bau-
beginn um mehrere Monate verzögern könnte. Es be-
deutet aber nicht, dass die Erweiterung des Wärme-
netzes nicht kommt. Deshalb haben wir Ihnen auch die 
gegengezeichneten Wärmelieferverträge zugeschickt. 
Es macht auch Sinn, dass Sie inzwischen Ihren KfW-
Förderantrag stellen. 
 

Allerdings verzögert sich auch der Ausbau der Geh-
steige und die Straßensanierung in der Ansbacher 
Straße, Bad Windsheimer Straße und Neustetter 
Straße, da er erst nach dem Verlegen der neuen Wär-
meleitung erfolgen kann. 
 

Auch die erste Rate des Anschlussbeitrags in Höhe von 
рΦллл ϵ ziehen wir erst ein, wenn die Zustimmung zum 
vorzeitigen Baubeginn bzw. der Förderbescheid selbst 
da ist. Wir müssen leider weiter von Monat zu Monat 
auf Sicht fahren. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie im Mitteilungs-
blatt Dezember 2025. Dies erscheint am 29.11.2025. 
 

Hans Henninger, 1. Bürgermeister 
Stephan Schroth, Geschäftsführer Neue Energie 
Christian Schwarz, Geschäftsführer eco:net 
 
 

 
 

aŀǊƪǘ CƭŀŎƘǎƭŀƴŘŜƴ ŀƭǎ α¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜǊ ŘŜǊ 
9ƴŜǊƎƛŜǿŜƴŘŜά ŀǳǎƎŜȊŜƛŎƘƴŜǘ 
 

Der Markt Flachslanden wurde von Regierungspräsi-
dentin Dr. Kerstin Engelhardt-Blum mit der Auszeich-
ƴǳƴƎ α¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜǊ ŘŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜǿŜƴŘŜά ƎŜŜƘǊǘΦ aƛǘ 
dieser Würdigung werden Kommunen, Unternehmen 
und Institutionen hervorgehoben, die sich in besonde-
rer Weise für eine nachhaltige Energiezukunft enga-
gieren. 
 

Regierungspräsidentin Dr. Engelhardt-Blum über-
reichte die Auszeichnung im Rahmen einer Feier-
stunde im Rathaus Flachslanden. Sie betonte, dass die 
Energiewende nur gelinge, wenn wir alle an einem 
Strang ziehen. Flachslanden zeige mit seinen Projek-
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ten eindrucksvoll, wie kommunales Engagement kon-
krete Fortschritte für Bürgerbeteiligung, Klimaschutz 
ǳƴŘ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ²ŜǊǘǎŎƘǀǇŦǳƴƎ ōǊƛƴƎŜΦά 
 

 
 

Regierungspräsidentin Dr. Kerstin Engelhardt-Blum und 1. Bürgermeister 
Hans Henninger 
 

Der Markt Flachslanden engagiert sich seit vielen Jah-
ren für nachhaltige Entwicklung durch den Ausbau er-
neuerbarer Energien und überzeugte insbesondere 
durch seine wegweisenden Projekte: 
 

NorA-Bürgerwindpark 
Seit 2015 betreibt der Markt Flachslanden gemeinsam 
mit den Nachbargemeinden Lehrberg, Oberdachstet-
ten, Rügland und Weihenzell den NorA-Bürgerwind-
park, der jährlich rund 25 Millionen Kilowattstunden 
sauberen Strom liefert. 
 

Solarpark Flachslanden 
Im Frühjahr 2025 ging die neue PV-Freiflächenanlage 
mit einer geschätzten Jahresproduktion von 22 Millio-
nen Kilowattstunden ans Netz ς ebenfalls mit starker 
Bürgerbeteiligung. 
 

Kommunales Wärmenetz 
Der Markt Flachslanden betreibt ein eigenes Wärme-
netz mit aktuell 125 Kunden, das in den kommenden 
zwei Jahren auf rund 240 Kunden anwachsen wird und 
damit einen wichtigen Beitrag zur dezentralen Wär-
meversorgung leistet. 
 

Erster Bürgermeister Hans Henninger nahm die Aus-
zeichnung stellvertretend für die Gemeinde entgegen 
ǳƴŘ Ƙƻō ƘŜǊǾƻǊΥ α²ƛǊ ǾŜǊǎǘŜƘŜƴ ŘƛŜ 9ƴŜǊƎƛŜǿŜƴŘŜ ŀƭǎ 
Gemeinschaftsaufgabe. Dass unser Einsatz heute 
diese Anerkennung findet, ist Ansporn, unseren Weg 
mutig und entschlossen weiterzugehen. Mit dem Bür-
gerwindpark Ebenhof gemeinsam mit der Gemeinde 
Rügland haben wir bereits das nächste Projekt in der 
Pipeline. Wichtig ist jetzt, dass wir nicht durch den hin-
terherhinkenden Netzausbau ausgebremst werden. 
Hier muss die N-ERGIE endlich ihre Hausaufgabe erle-
ŘƛƎŜƴΦά 
 

Für Katrin Held vom Planungsbüro Naturenergie Zei-
linger GmbH würdigt die Auszeichnung eine außerge-
wöhnliche Gemeinschaftsleistung. Der Markt Flachs-
landen habe bewiesen, dass Energiewende gelingt, 
wenn Politik, Bürgerschaft und Projektierer an einem 
Strang ziehen. Durch die konsequente Umsetzung als 
Bürgerenergieanlagen entstand hier nicht nur saubere 
Energie, sondern auch Vertrauen, Zusammenhalt und 
dauerhafte Wertschöpfung in der Region. 
 

 
 

Von links: Dr. Katrin Leuzinger (Stabstelle Energiewende Regierung von 
Mittelfranken), Reinhold Zeilinger (Naturenergie Zeilinger GmbH), Regie-
rungspräsidentin Dr. Kerstin Engel-hardt-Blum, 1. Bürgermeister Hans Hen-
ninger, Katrin Held (Naturenergie Zeilinger GmbH) 
 

5ƛŜ !ǳǎȊŜƛŎƘƴǳƴƎ α¦ƴǘŜǊǎǘǸǘȊŜǊ ŘŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜǿŜƴŘŜά 
ist eine Initiative des Bayerischen Wirtschaftsministe-
riums. Damit zeichnet der Freistaat Bayern das Enga-
gement vor Ort für die Energiewende aus. Es werden 
Kommunen, Unternehmen, Vereine, Bildungseinrich-
tungen und sonstige Gruppierungen gewürdigt, die als 
Multiplikator für die Gesellschaft wirken. 
 

Hans Henninger 
1. Bürgermeister 
 
 

AN-Umwelttechnik startet Neubau im In-
dustriegebiet Flachslanden ς Wachstums-
schub mit neuen Flächen & offenen Stel-
len 
 

Flachslanden, 22. September 2025 ς Heute fand im In-
dustriegebiet Flachslanden um 16:30 Uhr der Spaten-
stich für die neue Niederlassung der AN-Umwelttech-
nik GmbH statt. Das Unternehmen, gegründet 2018, 
setzt damit einen wichtigen Meilenstein für die wei-
tere Expansion und Stärkung seiner Position im Be-
reich Umwelttechnik und Anlagenbau. 
 

Seit der Gründung verbindet AN-Umwelttechnik fun-
diertes Ingenieurwissen und hohe technische Kompe-
tenz mit innovativen Lösungen im Gasmanagement, 
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der Verdichtertechnik, der Engineering-Planung, Pro-
zessoptimierung sowie dem Bau kundenspezifischer 
Anlagen. 
 

 
 

Von links: Richard Eschenbacher-Leibel, Stefan Leibel, Bürgermeister Hans 
Henninger und Franz Leibel beim Spatenstich 
 

Der Neubau wird über ca. 400 m² Büroflächen und ca. 
600 m² Produktions- und Montagebereiche verfügen. 
Diese zusätzlichen Kapazitäten ermöglichen es AN-
Umwelttechnik, Projekte noch effizienter umzusetzen 
ς von der Konzeption über Engineering, Bau und Inbe-
triebnahme bis hin zum Service und der Erweiterung 
bestehender Anlagen. 
Aktuell beschäftigt das Unternehmen 11 Mitarbeiter, 
plant jedoch weiterhin Wachstum. Um den steigenden 
Anforderungen gerecht zu werden und hochwertige 
technische Lösungen anbieten zu können, werden ab 
sofort qualifizierte Fachkräfte gesucht: 
 

 Elektriker (m/w/d) 

 Vertriebsingenieur Verfahrenstechnik (m/w/d) 
 

αaƛǘ ŘŜƳ ƘŜǳǘƛƎŜƴ {ǇŀǘŜƴǎǘƛŎƘ ƭŜƎŜƴ ǿƛǊ ŘŜƴ DǊǳƴŘπ
stein dafür, unseren Kunden noch mehr Qualität, 
schnellere Umsetzung und höhere Kapazitäten bieten 
Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴάΣ ŜǊƪƭŅǊǘ wƛŎƘŀǊŘ 9ǎŎƘŜƴōŀŎƘŜǊ-Leibel, Ge-
schäftsführer von AN-Umwelttechnik. α²ƛǊ ŦǊŜǳŜƴ 
uns, engagierte Kolleginnen und Kollegen zu gewin-
nen, die mit uns gemeinsam den Weg in Richtung 
nachhaltiger Umwelttechnik und energieeffizienter 
Anlagen gehen möchten. Unser Dank geht an Alle, die 
uns so weit gebracht haben, besonders unsere Fami-
lien und Mitarbeiter aber auch Dienstleister und Part-
ƴŜǊΦά 
 
 

Erntedankkrone für Kirche in Virnsberg 
 

Als der Obst-und Gartenbauverein Virnsberg von un-
serem allseits beliebten Pfarrer i.R. Reinhold Braun an-
gesprochen wurde, ob es eventuell machbar wäre, 
eine Erntedankkrone für unsere Kirche St. Dionysius in 
Virnsberg zu bauen, wurde der Plan schnell in die Tat 
umgesetzt. Ohne lange zu überlegen fanden sich frei-
willige Helfer vor allem Alfred Büchler, der das Gestell 

eigenhändig gemacht hat, damit dies jährlich einsatz-
bereit ist- sowie Juliane Weißfloch die sich liebevoll 
um den Einweihungsschmuck gekümmert hat. 
 

Am 28.09.2025 konnte somit feierlich die Erntedank-
krone eingeweiht und gesegnet werden. Der Obst-und 
Gartenbauverein freut sich, der Pfarrgemeinde damit 
eine Freude gemacht zu haben und bedankt sich vor 
allem bei seinen Mitgliedern Alfred Büchler und Juli-
ane Weißfloch für die Organisation. 
 

 
 

Unser Foto zeigt von links nach rechts: Selina Pauly, Pfarrer i.R. Reinhold 
Braun, Michael Bradley, 1. Vorstand OGV Virnsberg, Sophia Siebert, Alfred 
Büchler und Hanna Büchler 

 
 

Bestattungen Rösch Flachslanden 
 

Wir stellen uns vor: Ab 
dem 01.11.2025 öffnet 
mit der Firma Bestat-
tungen Rösch Flachslan-
den, Marktplatz 14 ein 
neues Bestattungsinsti-
tut seine Pforten. Die 
Firma Rösch ist aber kei-
ƴŜǎǿŜƎǎ αŜƛƴ bŜǳƭƛƴƎά 
in der Bestattungsbra-
che. Mit Filialen in Un-
ter-, Mittel- und Ober-
franken ς begleitet das alteingesessene Forchheimer 
Unternehmen mehrere hundert Beisetzungen pro 
Jahr. 
 

Das Familienunternehmen Bestattungen Rösch gibt es 
seit nunmehr 60 Jahren am Markt und wird nun seit 
fünf Jahren von Eva-Maria Rösch geführt. Aber natür-
lich erhält sie Unterstützung von den ehemaligen Ge-
schäftsinhabern, die immer noch im Unternehmen 
ƳƛǘŀǊōŜƛǘŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ wŀǘ ǳƴŘ ¢ŀǘ ȊǳǊ {ŜƛǘŜ ǎǘŜƘŜƴΦ α²ƛǊ 
ǎǘŜƘŜƴ ƛƴ ǎŎƘǿƛŜǊƛƎŜƴ ½ŜƛǘŜƴ ŀƴ LƘǊŜǊ {ŜƛǘŜάΤ ǾŜǊǎǇǊƛŎƘǘ 
Eva-Maria Rösch. Wir sind 24 Stunden, an sieben Ta-
gen in der Woche für Sie unter 09829/6479764 er-
reichbar. Vor Ort berät Sie unsere Bestattungsfach-
kraft, Frau Vanessa Hahn mit ihrem Team, hinsichtlich 
der Art der Bestattung ς egal ob Erd-, Feuer-, Diamant-
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, oder Seebestattung. Wir organisieren alles, was mit 
ŘŜǊ .ŜǎǘŀǘǘǳƴƎ ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ƛǎǘΣ ǿŅƘƭŜƴ ŘƛŜ ƭŜǘȊǘŜ αwǳπ
ƘŜǎǘŅǘǘŜά ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ Ƴƛǘ LƘƴŜƴ ŀǳǎΣ ƎŜǎǘŀƭǘŜƴ ŘƛŜ 
Trauerfeier und eine mögliche Verabschiedung, fügt 
Vanessa Hahn hinzu. 
 

!ǳŎƘ Řŀǎ ¢ƘŜƳŀ α.ŜǎǘŀǘǘǳƴƎǎǾƻǊǎƻǊƎŜά ƪƻƳƳǘ ōŜƛ 
Bestattungen RösŎƘ ƴƛŎƘǘ Ȋǳ ƪǳǊȊΦ αhǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴ {ƛŜ 
Ihre eigene Beisetzung und ersparen Sie Ihren Hinter-
ōƭƛŜōŜƴŜƴ ǎŎƘǿŜǊŜ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎŜƴάΤ ŜǊƭŅǳǘŜǊǘ IŀƘƴΦ  
α²ƛǊ ǿƻƭƭŜƴ LƘƴŜƴ so viel wie möglich anfallende Tä-
ǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ŀōƴŜƘƳŜƴάΤ ǎŀƎǘ ŘƛŜ .ŜǎǘŀǘǘǳƴƎǎŦŀŎƘƪǊŀŦǘΦ 
Gerne unterbreiten wir Ihnen auch ein Angebot für 
eine Bestattung Ihrer Wahl. Dabei kann es sich durch-
aus lohnen, mehrere Angebote einzuholen. Unser 
Team aus langjährigen Bestattungsfachkräften und 
Bestattern berät Sie gerne individuell. Sie erreichen 
uns unter 09829/6479764, per E-Mail unter flachslan-
den@bestattungen-roesch.de . Weitere Informatio-
nen auch auf unserer Homepage www.bestattungen-
roesch-flachslanden.de 
 
 

 
 

Gemeinderatssitzung vom 02.09.2025 ς 
öffentlicher Teil 
 
TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen worden. 
Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass die 
Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der 
Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Be-
richterstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-
zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer oder 
zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 
TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 05.08.2025 ς öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-
händigten Niederschrift ς öffentlicher Teil. Der Markt-
gemeinderat erhebt keine Einwände gegen die Nie-
derschrift.  
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift ς öffentlicher Teil 
wird genehmigt.  
 
TOP 03 Baugebiet Kettenhöfstetten Nord - Verlegen 
eines Regenwasserkanals - Entscheidung über die 
Ausführung und Kostenverteilung - beschließend 
 

Vor der heutigen Sitzung fand vor Ort im Baugebiet 
Kettenhöfstetten Nord ein Ortstermin des Marktge-
meinderats mit den Eigentümern der Baugrundstücke 
statt. 
 

Der Markt Flachslanden hat in den Jahren 2021 und 
2022 den Bebauungsplan Kettenhöfstetten Nord auf-
gestellt. Dabei entstanden die fünf Baugrundstücke 
Kettenhöfstetten 1 c, 1 d, 1 e, 1 f und 1 g. Es wurde 
vereinbart, dass der Markt Flachslanden nur die Pla-
nung übernimmt und die Kosten dafür erstattet be-
kommt. Erschließungsarbeiten für Straße, Wasser und 
Abwasser sollten vom Markt Flachslanden zusätzlich 
nicht ausgeführt werden, so dass für die Bauinteres-
senten keine zusätzlichen Kosten entstehen. 
 

Allerdings wurde erst im Nachhinein erkannt, dass der 
vorhandene Regenwassergraben, der von der Einfahrt 
des Feldwegs am Solarpark nach Süden bis zum mitt-
leren Grundstück 1 e (Habram) führt und auch das 
Oberflächenwasser der Kreisstraße aufnimmt, eine 
Schwierigkeit darstellt. Er muss im Bereich der Einfahr-
ten verrohrt werden und es muss sichergestellt wer-
den, dass kein Regenwasser aus den Baugrundstücken 
und besonders aus den Einfahrten, auf die Kreisstraße 
laufen kann. Der Graben endet am südlichen Ende des 
Grundstücks 1 e mit einem Einlaufschacht, von dem 
das Regenwasser dann in den Mischwasserkanal abge-
leitet wird. 
 

Die Eigentümer der hinter dem Regenwassergraben 
liegenden Grundstücke kamen auf den Markt Flachs-
landen zu und beantragten die Verrohrung des Regen-
wassergrabens im Bereich der Baugrundstücke. Das 
Staatliche Bauamt als Vertretung des Landkreises ver-
trat denselben Standpunkt, da ein offener Graben in 
einem Baugebiet immer wieder Schwierigkeiten ma-
chen würde. Die Verwaltung vertrat die Auffassung, 
dass die Kosten für eine Verrohrung auf die betreffen-
den Eigentümer umgelegt werden müssten, weil sie 
der Erschließung der Grundstücke dient. 
 

Es fanden mehrere Ortstermine statt, zum Teil auch 
mit Beteiligung des Staatlichen Bauamts als Vertre-
tung des Landkreises, die zunächst jedoch zu keiner Ei-
nigung führten. Von der Fa. Reuter, Egenhausen 
wurde ein Angebot für die Verrohrung des Regenwas-
sergrabens vor den Grundstücken 1 c bis 1 e eingeholt, 
das sich auf 14.292,85 Euro brutto beläuft. Nach meh-
reren weiteren Verhandlungsrun-den mit dem Bau-
amt und den Grundstückseigentümern wurde von der 
Verwaltung folgender Kompromissvorschlag gemacht: 
 

Die Straßenmeisterei des Bauamts bzw. des Landkrei-
ses übernimmt die Kosten für die Verkehrssicherung 
und die verkehrsrechtliche Anordnung in Höhe von 
уусΣрр ϵΦ 5ƛŜ ǊŜǎǘƭƛŎƘŜƴ YƻǎǘŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ моΦплсΣол 
Euro werden auf die drei Grundstückseigentümer, den 
Landkreis Ansbach und den Markt Flachslanden je zu 
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einem Fünftel aufgeteilt, so dass jeder Beteiligte einen 
Kostenbeitrag von ca. 2.681,26 Euro zu leisten hat. Das 
Bauamt macht dabei noch zur Auflage, dass am nörd-
lichen Beginn des neuen Regenwasserkanals ein Ein-
laufschacht gesetzt wird und die Grundstückseigentü-
mer an den Einfahrten Accu-Drainrinnen setzen und 
diese an den neuen Regenwasserkanal anschließen. 
 

Während des Ortstermins zeichnete sich die Zustim-
mung der Grundstückseigentümer und der Mehrheit 
des Marktgemeinderats zu folgendem Kompromiss-
vorschlag ab: Die Straßenmeisterei übernimmt die 
Kosten für die Verkehrssicherung und die verkehrs-
ǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ !ƴƻǊŘƴǳƴƎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ уусΣрр ϵΦ 5ƛŜ ǊŜǎǘƭƛπ
chen Kosten in Höhe von 13.406,30 Euro werden fol-
gendermaßen aufgeteilt: 
 

Landkreis Ansbach:     нΦсумΣнс ϵ 
Markt Flachslanden:     сΦннпΣтп ϵ 
Eigentümer Kettenhöfstetten 1 c:   мΦрллΣлл ϵ 
Eigentümer Kettenhöfstetten 1 d:    мΦрллΣлл ϵ 
Eigentümer Kettenhöfstetten 1 e:    мΦрллΣлл ϵ 
Gesamtkosten:    моΦплсΣлл ϵ 
 

Beschluss: 10 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Kompromissvor-
schlag zur Aufteilung der Kosten für die Verrohrung 
des vorhandenen Regenwassergrabens vor den 
Grundstücken Kettenhöfstetten 1 c, 1 d und 1 e zu  und 
beauftragt die Fa. Reuter, Egenhausen mit der Ausfüh-
rung. Die Kosten für die Verrohrung des Grabens im 
Bereich der Grundstücke Kettenhöfstetten 1 c bis 1 e 
werden folgendermaßen aufgeteilt: 
 

Landkreis Ansbach:     нΦсумΣнс ϵ 
Markt Flachslanden:     сΦннпΣтп ϵ 
Eigentümer Kettenhöfstetten 1 c:   мΦрллΣлл ϵ 
Eigentümer Kettenhöfstetten 1 d:    мΦрллΣлл ϵ 
Eigentümer Kettenhöfstetten 1 e:    мΦрллΣлл ϵ 
Gesamtkosten:    моΦплсΣлл ϵ 
 

Die Grundstückseigentümer setzen an den Einfahrten 
Accu-Drainrinnen und schließen diese an den neuen 
Regenwasserkanal an. 
 

Marktgemeinderat Bodächtel ist bei der Abstimmung 
nicht anwesend. 
 
TOP 04 Baupläne - beschließend 
 

TOP 04 A Bauvorhaben Löll - Anbau an ein Be-
standsgebäude - Rosenbacher Straße - beschließend 
 

Der Bauherr möchte auf dem Grundstück Fl.Nr. 
596/20, Gemarkung Flachslanden einen Anbau an das 
bestehende Wohnhaus errichten. Das Baugrundstück 
liegt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-
bereichs (§ 34 BauGB). Die Verwaltung ordnet es am 
ehesten einem allgemeinen Wohngebiet zu. Das Vor-

haben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nut-
zung und seiner Bauweise in die nähere Umgebung 
ein. Die Erschließung ist gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt der Errichtung eines 
Anbaus an das bestehende Wohnhaus zu und erteilt 
das gemeindliche Einvernehmen. 
 
TOP 04 B Bauvorhaben Löll - Errichtung einer 
Lagerhalle - Rosenbacher Straße 
 

Der Bauherr möchte auf dem Grundstück Fl.Nr. 599, 
Gemarkung Flachslanden eine Lagerhalle errichten. 
Die Halle hat eine Größe von 10,00 m * 15,00 m. Die 
Verwaltung stuft das Baugrundstück als Dorfgebiet 
bzw. Mischgebiet ein. Die Lage ist innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB). Das 
Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung und seiner Bauweise in die nähere Umgebung 
ein. Die Zufahrt an eine öffentliche Verkehrsfläche ist 
gegeben, die Erschließung mit Wasser und Abwasser 
ist nicht notwendig. 
 

Das Bauvorhaben befindet sich allerdings im Über-
schwemmungsgebiet HQ100 des Beckengrabens. Der 
Bauantrag wird zurückgestellt, damit zunächst Rück-
sprache mit dem Wasserwirtschaftsamt gehalten wer-
den kann. Es erfolgt keine Beschlussfassung. 
 
TOP 04 C Bauvorhaben Kempf - Umbau und 
Umnutzung eines Wohnhauses, Bad Windsheimer 
Straße - beschließend 
 

Die Bauherrschaft möchte auf dem Grundstück Fl.Nr. 
677/20, Gemarkung Flachslanden das bestehende 
Wohnhaus umbauen und das bisher nicht ausgebaute 
Dachgeschoss als Wohnraum umnutzen. Das Grund-
stück liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile (§ 34 BauGB) und ist als Dorfgebiet/Mischge-
biet einzustufen. Das Vorhaben fügt sich nach Art und 
Maß der baulichen Nutzung und seiner Bauweise in 
die nähere Umgebung ein. Die Erschließung ist gesi-
chert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Umbau des beste-
henden Wohnhauses und der Umnutzung des Dachge-
schosses als Wohnraum auf dem Grundstück Fl.Nr. 
677/20, Gemarkung Flachslanden zu und erteilt das 
gemeindliche Einvernehmen. 
 

TOP 04 D Denkmalschutz - Antrag auf Erteilung 
einer denkmalrechtlichen Erlaubnis nach Art. 6 
BayDSchG; Virnsberg - beschließend 
 

Die Eigentümerin des ehemaligen Deutschordensspi-
tals (später Schulhaus) in Virnsberg, Schlotfegergasse 
1, möchte Sanierungsarbeiten durchführen lassen 
(Energetische Ertüchtigung von Türen, Montage von 
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drei Toiletten, Reparatur von Armaturen in Bad und 
Küche). Dazu ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis er-
forderlich. Vom Markt Flachslanden ist dazu eine Stel-
lungnahme abzugeben. Die Verwaltung sieht keine 
Hinderungsgründe. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Antrag auf denk-
malrechtliche Erlaubnis für Sanierungsarbeiten des 
ehemaligen Deutschordensspitals (später Schulhaus) 
in Virnsberg, Schlotfegergasse 1, zu und erteilt das ge-
meindliche Einvernehmen. 
 
TOP 04 E Bauvoranfrage Feuerlein - Erstellung 
eines Paddock-Trails, Aufstellen von zwei Unterstän-
den, eine Weide-Lagerzelts und eines Sandplatzes; 
Nutzungsänderung einer Wiese in Pferdehaltung - 
Kemmathen - beschließend 
 

Das Ehepaar Feuerlein, Kemmathen 2, möchte auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 125/9, Gemarkung Virnsberg 
eine Pferdehaltung einrichten. Die Wiese ist auch das 
Grundstück des Wohnhauses Kemmathen 10 (Fried-
rich Braun). Dazu soll ein Paddock-Trail errichtet wer-
den sowie zwei Unterstände für zwei bis vier Pferde. 
Weiterhin soll ein Weide-Lagerzelt für Heuballen und 
ein Sandplatz errichtet werden. Für die Wiese soll eine 
Nutzungsänderung in Pferdehaltung erfolgen. Da un-
klar ist, ob das Vorhaben genehmigungsfähig ist wird 
eine Bauvoranfrage gestellt. 
 

Die Verwaltung sieht grundsätzlich keine Hinderungs-
gründe. Das Grundstück ist teilweise bebaut und somit 
bebauter Ortsbereich (§ 34 BauGB), teilweise könnte 
man es auch dem Außenbereich (§ 35 BauGB) zuord-
nen. Durch die geplante Nutzung als Pferdehaltung 
könnte das Vorhaben privilegiert sein. Wegen seiner 
Lage an der öffentlichen Straße und der Bebauung in 
Kemmathen könnte man das Grundstück eventuell 
auch ganz dem Bereich nach § 34 BauGB zuordnen. 
 

Die Verwaltung sieht keine planungsrechtlichen Nach-
teile für den Markt Flachslanden oder weiteren Hinde-
rungsgründen und schlägt vor, das gemeindliche Ein-
vernehmen zu erteilen. Die Erschließung ist gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden stimmt der Einrichtung einer 
Pferdehaltung für zwei bis vier Pferde auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 125/9, Gemarkung Virnsberg zu. Es wird 
auch der Errichtung eines Paddock-Trails, eines 
Weide-Lagerzelts für Heuballen und eines Sandplatzes 
zugestimmt und das gemeindliche Einvernehmen er-
teilt. 
 
TOP 05 Erneuerbare Energie - Antrag auf immissions-
schutzrechtliche Genehmigung für die Errichtung und 
den Betrieb von drei Windkraftanlagen des Typs 
Enercon E-175 EP5 E1 auf den Grundstücken mit den 

Fl.-Nrn. 365 + 366, 1287, 1293, Gemarkung Neustet-
ten - beschließend 
 

Der Markt Flachslanden hat die Naturenergie Zeilinger 
GmbH mit der Umsetzung des Windparks Ebenhof be-
auftragt. Die Unterlagen für die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung sind fertiggestellt und wur-
den beim Landratsamt Ansbach eingereicht. Konkret 
geht es um die Errichtung und den Betrieb von drei 
Windkraftanlagen des Typs Enercon E-175 EP5 E1 auf 
den Grundstücken 
 

­ WEA 01 (Nabenhöhe 132,46 m, Rotordurchmesser 
175 m, Gesamthöhe 220,00 m) Fl.-Nr. 1287, Gemar-
kung Neustetten 

­ WEA 02 (Nabenhöhe 132,46 m, Rotordurchmesser 
175 m, Gesamthöhe 220,00 m) Fl.-Nr. 1293, Gemar-
kung Neustetten und 

­ WEA 03 (Nabenhöhe 132,46 m, Rotordurchmesser 
175 m, Gesamthöhe 220,00 m) Fl.-Nr. 365 + 366, Ge-
markung Neustetten 

 

Die umfangreichen Antragsunterlagen wurden dem 
Marktgemeinderat per WeTransfer-Link zur Verfü-
gung gestellt. Die Anlage ist gem. Nr. 1.6.2 des An-
hangs 1 zur 4. BImSchV immissionsschutzrechtlich ge-
nehmigungspflichtig. Das immissionsschutzrechtliche 
Genehmigungsverfahren wird gemäß §§ 4, 19 BIm-
SchG i. V. § 2 Abs. 1 Buchstabe b der 4. BImSchG im 
vereinfachten Verfahren, d. h. ohne Öffentlichkeitsbe-
teiligung, durchgeführt. Der Markt Flachslanden wird 
in diesem Verfahren beteiligt. Es geht um die Erteilung 
des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, 
Art. 64 Abs. 1 BayBO. Die Stellungnahme muss bis spä-
testens 27.09.2025 abgegeben werden. Dem Marktge-
meinderat ist die Planung aus mehreren vorangegan-
genen Sitzungen bekannt. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Markt Flachslanden erteilt das gemeindliche Ein-
vernehmen nach § 36 BauGB, Art. 64 Abs. 1 Bay-BO für 
die Errichtung und den Betrieb von drei Windkraftan-
lagen des Typs Enercon E-175 EP5 E1 auf den Grund-
stücken 
 

­ WEA 01 (Nabenhöhe 132,46 m, Rotordurchmesser 
175 m, Gesamthöhe 220,00 m) Fl.-Nr. 1287, Gemar-
kung Neustetten 

­ WEA 02 (Nabenhöhe 132,46 m, Rotordurchmesser 
175 m, Gesamthöhe 220,00 m) Fl.-Nr. 1293, Gemar-
kung Neustetten und 

­ WEA 03 (Nabenhöhe 132,46 m, Rotordurchmesser 
175 m, Gesamthöhe 220,00 m) Fl.-Nr. 365 + 366, Ge-
markung Neustetten 

 
TOP 06 Erneuerbare Energie - Gestattungsvertrag für 
das Stromleitungsrecht für den Solarpark Flachslan-
den zum Einspeisepunkt Umspannwerk Buch - be-
schließend 
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Wie mit der Gemeinde Trautskirchen und dem Markt 
Obernzenn ist durch die Neue Energie Markt Flachs-
landen UG auch ein Gestattungsvertrag für das Verle-
gen des Stromkabels vom Solarpark Flachslanden zum 
Umspannwerk in Buch zu schließen. Es wird dieselbe 
Mustervorlage verwendet, die üblicherweise für diese 
Verträge verwendet wird und die auch für den Vertrag 
mit der Gemeinde Trautskirchen verwendet wurde. 
Der Markt Obernzenn wich bekanntlich von dieser 
Mustervorlage ab. Im Ergebnis wurde jedoch eine Ent-
schädigung in derselben Höhe entrichtet, wie sie sich 
auch nach dem Muster-Gestattungsvertrag errechnet. 
 

Die betreffenden gemeindlichen Grundstücke in den 
Gemarkungen Kettenhöfstetten und Neustetten sind 
im Vertrag einzeln aufgeführt. Es wird eine Entschädi-
gung in Höhe von 2,- Euro pro laufendem Meter Lei-
tungslänge und eine Pauschale in Höhe von 500,- Euro 
pro Kabelsystem vereinbart. Die Leitungslänge beträgt 
8.869 m. Somit ergibt sich ein einmaliges Nutzungs-
entgelt von insgesamt 18.238,- Euro. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Entwurf des Ge-
stattungsvertrags zwischen der Neue Energie Markt 
Flachslanden UG und dem Markt Flachslanden für das 
Verlegen des Stromkabels vom Solarpark Flachslanden 
zum Umspannwerk in Buch auf den gemeindeeigenen 
Grundstücken in der vorgelegten Form zu. Für eine Lei-
tungslänge von 8.869 m errechnet sich eine einmalige 
Entschädigung von 18.238,- Euro. 
 
TOP 07 Gemeindlicher Bauhof - Reparatur des Bag-
gers - beschließend 
 

Bauhofleiter Harry Dämpfling hat schon berichtet, 
dass der gemeindliche Bagger nach rund sieben Jahren 
Einsatz beim Markt Flachslanden in die Reparatur-
werkstatt gegeben werden musste. Die Arbeiten wur-
den bei der Gebr. Mayer GmbH in Fürth ausgeführt 
und kamen einer Generalüberholung gleich. Einzelhei-
ten der Reparaturarbeiten können der Rechnung ent-
nommen werden, die als Anlage zu den Sitzungsunter-
lagen zur Verfügung gestellt wurde. Die Höhe der 
wŜŎƘƴǳƴƎ ōŜǘǊŅƎǘ нмΦнфмΣпп ϵΦ IƛƴȊǳ kommen auch 
noch die Kosten für einen Leihbagger für den Zeitraum 
Ǿƻƴ ǾƛŜǊ ²ƻŎƘŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ нΦуосΣнм ϵΦ 
 

Durch den großen Umfang der Arbeiten erreichte die 
Reparaturrechnung eine Höhe, die der Marktgemein-
derat genehmigen muss. Aus diesem Grund wird die 
Rechnung zur Freigabe vorgelegt. Harry Dämpfling 
steht für Fragen aus dem Gremium zur Verfügung. 
 

Weiterhin wird es bei der entsprechenden Haushalts-
stelle 0.0695.5510 (Unterhalt der Fahrzeuge des Bau-
hofs) zu einer Überschreitung des Ansatzes und damit 
einer überplanmäßigen Ausgabe kommen. Angesetzt 

ǿŀǊŜƴ мрΦллл ϵ, bisher liegen Ausgaben in Höhe von 
5.693,22 auf dieser Haushaltsstelle vor. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat weist die Verwaltung an, die 
Servicerechnung der Fa. Gebr. Mayer Bautechnik für 
die Reparatur des gemeindlichen Baggers zu bezahlen. 
Die damit verbundene Überschreitung des Ansatzes 
der Haushaltsstelle 0.6595.5510 wird genehmigt. Die 
Ausgabe ist durch Minderausgaben auf anderen Haus-
haltsstellen im Bereich des Bauhofs gedeckt. 
 
TOP 08 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Vorstellung des Förderprogramms FlurNatur und mög-
licher Maßnahmen 
 

Im Rahmen der NorA-Sitzung vom 30.07.2025 in Lehr-
berg wurde von Herrn Haßler vom ALE das Förderpro-
gramm FlurNatur vorgestellt. Damit können auch 
Maßnahmen gefördert werden, die dem Wasserrück-
halt und damit auch dem Hochwasserschutz dienen. 
Marktgemeinderat Uli Meßlinger hat Kontakt mit 
Herrn Haßler aufgenommen und stellt mögliche Maß-
nahmen vor. 
 

Löschteich Ansbacher Straße 
 

Das Wasser im Becken sollte getauscht und die Fische 
entnommen werden, da es sonst im nächsten Jahr auf-
grund der fehlenden Frischwasserzufuhr zu kippen 
droht. Gegebenfalls könnte man dies gemeinsam mit 
dem Angelverein durchführen. 
 

Heimat-App 
 

Es soll darauf geachtete werden, dass die App zukünf-
tig auch für kurzfristige Mitteilungen wie zum Beispiel 
temporäre Wasserabstellungen zuverlässig von der 
Gemeindeverwaltung genutzt wird. 
 

Spülmaschine 
 

Die im letzten Jahr beschaffte Industriespülmaschine 
war bereits defekt, der Bauhof hat die Maschine repa-
riert. Zukünftig soll bei der Verwendung genauer auf 
die Anleitung zur Benutzung geachtet werden. 
 

Vogelschutz Friedhof 
 

An der Leichenhalle wird eine Folierung angebracht 
um künftigen Vogelschlag an der Fensterfront der 
Halle zu vermeiden. 
 

Gemeinderatssitzung vom 23.09.2025 ς 
öffentlicher Teil 
 
TOP 01 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der Be-
schlussfähigkeit - Information 
 

Alle Mitglieder sind ordnungsgemäß geladen worden. 
Erster Bürgermeister Henninger stellt fest, dass die 
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Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberech-
tigt ist. Das Gremium ist daher beschlussfähig. Der 
Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet. Die Be-
richterstattung erfolgt grundsätzlich durch den Vorsit-
zenden, sollte in der Niederschrift kein anderer oder 
zusätzlicher Berichterstatter benannt sein. 
 

Erster Bürgermeister Henninger schlägt vor, TOP 3 C 
(Bauvorhaben Salitter, Wippenau 7) erst nach TOP 6 
(Erlass einer Stellplatzsatzung) zu behandelt. Der 
Marktgemeinderat ist einverstanden. 
 
TOP 02 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung 
vom 02.09.2025 ς öffentlicher Teil - beschließend 
 

Der Vorsitzende bittet um Genehmigung der ausge-
händigten Niederschrift ς öffentlicher Teil. Der Markt-
gemeinderat erhebt keine Einwände gegen die Nie-
derschrift. 
 

Beschluss: einstimmig 
Die ausgehändigte Niederschrift ς öffentlicher Teil 
wird genehmigt. 
 
TOP 03 Baupläne - beschließend 
 

TOP 03 A Bauvorhaben Löll - Errichtung einer 
Lagerhalle - Rosenbacher Straße  - beschließend 
 

Herr Schultheiß erscheint zur Sitzung. 
 

Der Bauherr möchte auf dem Grundstück Fl.Nr. 599, 
Gemarkung Flachslanden eine Lagerhalle errichten. 
Die Halle hat eine Größe von 10,00 m * 15,00 m. Die 
Verwaltung stuft das Baugrundstück als Dorfgebiet 
bzw. Mischgebiet ein. Die Lage ist innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB). Das 
Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung und seiner Bauweise in die nähere Umgebung 
ein. Die Zufahrt an eine öffentliche Verkehrsfläche ist 
gegeben, die Erschließung mit Wasser und Abwasser 
ist nicht notwendig. 
 

Das Bauvorhaben befindet sich allerdings im Über-
schwemmungsgebiet HQ100 des Beckengrabens. Eine 
Rücksprache mit dem Wasserwirtschaftsamt ergab, 
dass das Vorhaben kritisch gesehen wird und eine ne-
gative Stellungnahme an das Landratsamt abgegeben 
wird. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Neubau einer La-
gerhalle auf dem Grundstück Fl.Nr. 599, Gemarkung 
Flachslanden nicht zu. Das gemeindliche Einverneh-
men wird nicht erteilt. 
 
TOP 03 B Bauvorhaben Brüning - Neubau eines 
Einfamilienhauses mit Garage - Baugebiet Wolfsgru-
ben - beschließend 
 

Die Bauherrschaft beabsichtigt den Neubau eines Ein-
familienhauses mit Garage im Baugebiet Wolfsgruben 
II. Die planungsrechtlichen Vorgaben des Baugebiets 
werden von dem Bauvorhaben eingehalten. Befreiun-
gen sind keine geplant, so dass der Bauantrag im Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahren behandelt werden 
kann. Die Erschließung des Baugebiets ist gesichert. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Neubau eines Ein-
familienhauses mit Doppelgarage im Baugebiet Wolfs-
gruben II zu. Das Bauvorhaben wird im Genehmi-
gungsfreistellungsverfahren behandelt. 
 
TOP 03 C Bauvorhaben Salitter - Nutzungsän-
derung/Umbau/Erweiterung eines bestehenden 
Wohn- und Geschäftshauses - Einbau von sechs Woh-
nungen - Wippenau - beschließend 
 

Der Bauherr möchte auf dem Grundstück Wippenau 7 
(Fl.Nr. 1234/3, Gemarkung Flachslanden) das beste-
hende Wohn- und Geschäftshaus der früheren Fa. De-
chet aus- und umbauen sowie eine Nutzungsänderung 
hin zu einem Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen 
vornehmen. Das Grundstück liegt innerhalb der im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB) und ist 
als Dorfgebiet/Mischgebiet einzustufen. Das Vorha-
ben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung 
und seiner Bauweise in die nähere Umgebung ein. In 
Wippenau ist auch schon ein Mehrfamilienhaus vor-
handen. 
 

Die Erschließung ist gesichert. Die Regenwasserent-
sorgung erfolgt über den gemeindlichen Regenwas-
serkanal, die Schmutzwasserentsorgung über eine ei-
gene biologische Kleinkläranlage. Fraglich ist, ob nur 
ein Stellplatz pro Wohnung ausreicht. Die Stellplätze 
sollen auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr. 1234/4 
(ehem. Firmengrundstück Dechet) errichtet werden. 
Bei den Mehrfamilienhäusern im Baugebiet Wolfsgru-
ben wurden 2 Stellplätze pro Wohnung gefordert und 
errichtet. Allerdings handelt es sich beim aktuellen 
Bauvorhaben um deutlich kleinere Wohnungen. 
 

Entsprechend der in dieser Sitzung unter TOP 05 be-
schlossenen Stellplatzsatzung sind bei obigem Bauvor-
haben dann 10 Stellplätze nachzuweisen. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat stimmt dem Um- und Ausbau 
des bestehenden Wohn- und Geschäftshauses der 
früheren Fa. Dechet (Wippenau 7) sowie einer Nut-
zungsänderung hin zu einem Mehrfamilienhaus mit 
sechs Wohnungen zu und erteilt das gemeindliche Ein-
vernehmen. Es sind 10 Stellplätze nachzuweisen. 
 
TOP 04 оΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊπ
ŦŜƭŘά ƛƳ ōŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǘŜƴ ±ŜǊŦŀƘǊŜƴ ƎŜƳΦ Ϡ мо ŀ .ŀǳD. 
- Abwägung der Stellungnahmen und Billigungs- und 
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Auslegungsbeschluss des Planentwurfs zur erneuten 
öffentlichen Auslegung - beschließend 
 

Der Marktgemeinderat Flachslanden hat in seiner Sit-
zung am 22.04.2025 den Entwurf zur 3. Änderung des 
.ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ƎŜōƛƭƭƛƎǘ ǳƴŘ ŘƛŜ ǀŦŦŜƴǘπ
liche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Be-
teiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Pla-
nungsziel der Marktgemeinde ist es, mit der vorliegen-
den 3. Bebauungsplanänderung, eine Teilfläche des 
Gewerbegebietes in ein Mischgebiet umzuwandeln 
und so das bestehende Mischgebiet bedarfsgerecht zu 
erweitern. 
 

Da das Mischgebiet eine Kombination aus Wohn- und 
Gewerbenutzung erlaubt, führt die Änderung zu einer 
höheren Flexibilität der Nutzung des Grundstücks. Mit 
der Änderung wird ein besonderes Augenmerk auf 
den Lärmschutz gelegt, um die bestehende angren-
zende gewerbliche Nutzung mit der geplanten Erwei-
terung des Mischgebiets nicht einzuschränken. 
 

5ŀǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜ DŜōƛŜǘ αYŜƭƭŜǊŦŜƭŘά ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ŀƳ 
südlichen Ortsrand von Flachslanden, östlich der 
Staatsstraße St 2253 und östlich der Kreisstraße AN 21. 
Der Geltungsbereich hat eine Gesamtgröße von ca. 8,8 
ha. Die Änderung hat eine Größe von ca. 6.930 m² und 
umfasst die Flurstücke 546/20, 546/24, 546/27 und 
Teilflächen der Flurstücke 546/19, 546/18, 546/22, 
546/25 und 546/21 der Gemarkung Flachslanden. 
 

Der Entwurf des Bebauungsplans lag in der Zeit vom 
10.06.2025 bis 11.07.2025 öffentlich aus. Während 
der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB gin-
gen von der Bürgerschaft keine Stellungnahmen ein. 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 
BauGB wurden 23 Behörden/TÖB mit Brief vom 
30.05.2025 angeschrieben und gebeten, sich schrift-
lich zur Planung zu äußern. Von den angeschriebenen 
Dienststellen haben 6 Anregungen und Hinweise zur 
Planung mitgeteilt. Weitere 8 Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange haben erklärt, dass Sie 
keine Einwendungen haben. Die Stellungnahmen und 
Abwägungen können der Abwägungstabelle mit Stand 
vom 23.09.2025 entnommen werden. 
 

Während der öffentlichen Auslegung war das Lärm-
gutachten, das für die aktuelle Änderung des Bebau-
ungsplanes verbindlich ist, nicht veröffentlicht. Maß-
geblich ist die schalltechnische Untersuchung des Büro 
Kottermair vom 31.03.2025. Weiterhin wurden die 
Anpassungen gem. Abwägungsvorschläge in die Be-
bauungsplanunterlagen eingearbeitet. 
 

Aufgrund der erforderlichen Ergänzung des für die Än-
derung verbindlichen Lärmschutzgutachtens muss die 
Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 4 a Abs. 3 BauGB 
wiederholt werden. Das Landratsamt Ansbach ist von 
der Ergänzung des Lärmschutzgutachtens berührt und 
wird als betroffene Behörde erneut beteiligt. Der 

überarbeitete Entwurf wird dem Marktgemeinderat 
zur Beschlussfassung vorgestellt. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat stimmt den formulierten Ab-
wägungsvorschlägen gem. Abwägungstabelle zu und 
kommt zu dem Ergebnis, dass die bei der öffentlichen 
!ǳǎƭŜƎǳƴƎ ŘŜǊ оΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αYŜƭπ
ƭŜǊŦŜƭŘά ǾƻǊƎŜōǊŀŎƘǘŜƴ IƛƴǿŜƛǎŜΣ ƘƛƴǊŜƛŎƘŜƴŘ ƎŜǿǸǊπ
digt, sowie gegenseitig und untereinander abgewogen 
wurden.  
 

Der Marktgemeinderat billigt den vom Ingenieurbüro 
Heller vorgelegten Entwurf in der Fassung vom 
23.09.2025 und beschließt die erneute öffentliche 
Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteili-
gung der betroffenen Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 3 BauGB durchzu-
führen. 
 

Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB ist 
öffentlich bekannt zu geben. Das Ing.-Büro Heller, Her-
rieden wird beauftragt, die Behördenbeteiligung nach 
§ 4a Abs. 3 BauGB durchzuführen. 
 
TOP 05 Gemeindliches Satzungsrecht - Neuerlass ei-
ner Stellplatzsatzung (STS)  - beschließend 
 

Mit Novelle der bayerischen Bauordnung durch das 
Erste Modernisierungsgesetz wird die bisher staatliche 
Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen mit Wirkung 
zum 01.10.2025 kommunalisiert. Das bedeutet, dass 
die entsprechenden staatlichen Pflichten zu diesem 
Zeitpunkt entfallen. 
 

Für Städte und Gemeinden, die eine Stellplatzpflicht 
einführen möchten wurde ein Satzungsmuster durch 
den Bayerischen Städte- und Gemeindetag zur Verfü-
gung gestellt, welches auf Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO 
in der ab dem 01.10.2025 gültigen Fassung basiert. 
Laut Antwort des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wohnen, Bau und Verkehr an den Bayerischen Ge-
meindetag vom 17.07.2025 ist dabei der Beschluss des 
Marktgemeinderates zum Satzungserlass bereits vor 
dem 01.10.2025 möglich, die Ausfertigung und Be-
kanntmachung der Satzung aber erst nach dem 
01.10.2025. 
 

Für Gemeinden, die bislang über keine eigene Stell-
platzsatzung verfügen und eine solche Satzung erlas-
sen möchten, empfiehlt sich grundsätzlich die Über-
nahme der Stellplatzschlüssel der GaStellV. Es wird da-
her vorgeschlagen die Stellplatzsatzung (StS) in der 
vorgeschlagenen Form neu zu erlassen. Die Satzung 
war der Einladung beigefügt. 
 

In der Sitzung kommen die Mitglieder des Marktge-
meinderates zunächst mehrheitlich überein, die Ablö-
semöglichkeit (§ 3 Nr. 3 des Satzungsentwurfs) durch 
Ablösungsvertrag mit Kosten in angemessener Höhe, 
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wie von der Verwaltung vorgeschlagen, zu überneh-
men und keinen festen Ablösebetrag pro Stellplatz zu 
normieren. 
 

In weiterer Diskussion spricht sich der Marktgemein-
derat dafür aus, die Stellplatzpflicht den Vorgaben des 
Bebauungsplans im Wohngebiet Wolfsgruben II anzu-
gleichen, so dass die Anlage 1 des Satzungsentwurfs in 
bǊΦ мΦм αDŜōŅǳŘŜƴ Ƴƛǘ ²ƻƘƴǳƴƎŜƴά ǿƛe folgt lautet: 
αм {ǘŜƭƭǇƭŀǘȊ ƧŜ ²ƻƘƴǳƴƎ ōƛǎ рл ƳчΣ н {ǘŜƭƭǇƭŅǘȊŜ ƧŜ 
Wohnung von 51 m² bis 140 m², 3 Stellplätze bei Woh-
ƴǳƴƎŜƴ ŀō мпм ƳчάΦ 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat beschließt den Neuerlass der 
Stellplatzsatzung (StS) zum 01.10.2025 in der vorge-
legten Form mit Änderung der Nr. 1.1 in der Anlage 1 
zu § 2 der Satzung wie folgt: αм {ǘŜƭƭǇƭŀǘȊ ƧŜ ²ƻƘƴǳƴƎ 
bis 50 m², 2 Stellplätze je Wohnung von 51 m² bis 140 
ƳчΣ о {ǘŜƭƭǇƭŅǘȊŜ ōŜƛ ²ƻƘƴǳƴƎŜƴ ŀō мпм ƳчΦά 
 
TOP 06 Kommunalwahl 2026 - Bestellung des Wahl-
leiters und der Stv. Wahlleiterin - beschließend 
 

Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und Satz 3 GLKrWG hat der 
Gemeinderat rechtzeitig, möglichst vor dem 89. Tag 
vor der Wahl (9. Dezember 2025) einen Wahlleiter so-
wie dessen Stellvertretung zu berufen. Dabei kann 
nach Satz 4 o.g. Vorschrift nicht berufen werden, wer 
bei der Wahl zur ersten Bürgermeisterin oder zum ers-
ten Bürgermeister oder zum Gemeinderat mit seinem 
Einverständnis als sich bewerbende Person aufgestellt 
worden ist, für diese Wahlen eine Aufstellungsver-
sammlung geleitet hat oder bei diesen Wahlen beauf-
tragte Person für den Wahlvorschlag oder deren Stell-
vertretung ist; entsprechendes gilt bei Landkreiswah-
len. 
 

Es wird vorgeschlagen, den Geschäftsleitenden Beam-
ten Herrn Steffen Wäger zum Wahlleiter und Frau Ari-
ane Braun zur Stellvertretenden Wahlleiterin zu beru-
fen. 
 

Beschluss: einstimmig 
Der Marktgemeinderat beruft den Geschäftsleitenden 
Beamten Herrn Steffen Wäger zum Wahlleiter und 
Frau Ariane Braun zur Stellvertretenden Wahlleiterin 
für die Kommunalwahl 2026. 
 
TOP 07 LAG Rangau - E-Carsharing-Projekt der LAG-
Gemeinden - Interessensbekundung - beschließend 
 

Die LAG Rangau bittet die Mitgliedsgemeinden um 
eine verbindliche lnteressensbekundung zum Thema 
E-Carsharing. Das Projekt sieht vor, für den Bereich der 
LAG Rangau ein Netzwerk für E-Carsharing aufzu-
bauen. Die teilnehmenden Gemeinden würden mit ei-
nem gemeinsamen Anbieter für Mobilitätslösungen 
im ländlichen Raum kooperieren. 
 

Ein Anbieter (Fa. DEER GmbH) hat der LAG Rangau die 
Modalitäten für das E-Carsharing aufgezeigt. Das E-
Carsharing kann stationsflexibel betrieben werden. 
Die Fahrt kann an einem der Standorte begonnen und 
an einem anderen Standort beendet werden, z.B. auch 
an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen und Bahn-
höfen. An den Ladesäulen des Anbieters kann wäh-
rend des Carsharings kostenlos mit 100 % Ökostrom 
nachgeladen werden. Die Nutzung der Fahrzeuge er-
folgt über die Anbieter-App. Der Anbieter stellt min-
destens ein Fahrzeug zur Verfügung. 
 

Im Netzwerkmodell (Ladesäule mit zwei Ladepunkten 
mit max. 22 kW Ladeleistung, Autorisierung über Chip 
oder App) errichtet der Anbieter die Ladesäulen und 
erhält dafür von den teilnehmenden Kommunen einen 
.ŀǳƪƻǎǘŜƴȊǳǎŎƘǳǎǎ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ ǊŘΦ млΦллл ϵ ōǊǳǘǘƻ ƧŜ 
Ladesäule. 
 

Die Kosten pro Ladesäule setzen sich wie folgt zusam-
men: 
 

Baukostenzuschuss   пΦфлн ϵ 
Systemeinbindung           л ϵ 
 

Netzanschluss und Beschilderung       standortabhängig 
Fundament und Fundamentarbeiten нΦолл ϵ 
Projektierung    мΦллл ϵ 
 

Einmalkosten gesamt          ŀō уΦнлн ϵ ƴŜǘǘƻ 
 

Alternativ könnten die Ladesäulen von der Gemeinde 
erworben werden und gehen in ihr Eigentum über. Für 
ŘƛŜǎŜ hǇǘƛƻƴ ŦŀƭƭŜƴ ǊŘΦ мпΦллл ϵ ƴŜǘǘƻ ǇǊƻ [ŀŘŜǎŅǳƭŜ 
an. Die Kosten für die jährliche Wartung, e-checkup, 
Betrieb- ǳƴŘ {ǘǀǊǎŜǊǾƛŎŜ ǿƛǊŘ Ƴƛǘ рлл ϵ ōŜȊƛŦŦŜrt. Im 
Rahmen eines DC-Angebots (Wallbox mit zwei Lade-
punkten mit max. 50 kW Ladeleistung, EC-Karte) be-
ƭŅǳŦǘ ǎƛŎƘ ŘŜǊ .ŀǳƪƻǎǘŜƴȊǳǎŎƘǳǎǎ ŀǳŦ ǊŘΦ нлΦллл ϵΦ 
 

Bei beiden Angeboten im Netzwerkmodell verbleibt 
die Ladesäule im Eigentum des Anbieters. Es fallen 
keine wiederkehrenden Kosten für Betrieb und War-
tung an. Zusätzlich zum Baukostenzuschuss haben die 
Kommunen die Kosten des Netzanschlusses zu über-
nehmen. Ferner haben die Kommunen zwei entspre-
chend beschilderte Parkplätze an einem geeigneten 
Standort zur Verfügung zu stellen. 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass einer der Ladepunkte an 
der Ladesäule für Fahrzeuge des Anbieters reserviert 
ist. Am anderen Ladepunkt können beliebige Fahr-
zeuge laden. Die Verträge sollen voraussichtlich über 
eine Laufzeit von zunächst 10 Jahren geschlossen wer-
den. 
 

Beschluss: 12 Ja-Stimmen/1 Nein-Stimme 
Der Marktgemeinderat beschließt, gegenüber der LAG 
Rangau ein verbindliches Interesse an dem E-Carsha-
ring zu bekunden. 
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TOP 08 Bekanntgaben/Sonstiges - Information 
 

Bericht über die Baumaßnahme Strüthfeldgraben 
 

Erster Bürgermeister Henninger und MGR Meßlinger 
berichten über die Baumaßnahmen am Strüthfeldgra-
ben zum Hochwasserschutz. Es werden zwei Videos 
und Bilder gezeigt. 
 

Verzögerung des Starts des Wärmenetzausbaus 
 

Erster Bürgermeister Henninger informiert, dass sich 
der Ausbau des Wärmenetzes verzögert. Der Förder-
antrag ist gestellt, aber die Zustimmung zum vorzeiti-
gen Baubeginn wurde nicht erteilt. Der Einzug der ers-
ten Rate der Anschlussgebühr wird dadurch ebenfalls 
hinausgeschoben. Herr MGR Bodächtel bittet dahin-
gehend um zeitnahe Information an die Anschlussneh-
mer. Bürgermeister Henninger sagt dies zu. 
 

Eröffnung der Kläranlage am 18.10.2025 
 

Lt. Bürgermeister Henninger ist vorgesehen, nach der 
offiziellen Eröffnung einen Tag der offenen Tür zu ver-
anstalten. Die Bewirtung erfolgt durch die FFW Flachs-
landen und Neustetten. Der Kindergartenförderverein 
macht Kinderschminken und Eis und es wird die ge-
meindliche Hüpfburg aufgestellt. Zudem wird ange-
fragt, dass der Bürgerbus fährt. Hinsichtlich der Park-
möglichkeiten sollen noch Anlieger zur Nutzung der 
Wiese angefragt werden. Herr Henninger bittet auch 
Herrn Biernoth in der FLZ darüber zu berichten. 
 

Börse für Nachbarschaftshilfe 
 

Herr MGR und Seniorenbeauftragter Dr. Lamers 
möchte eine Börse für Nachbarschaftshilfe einrichten. 
Der Start soll durch einen Aufruf im Amtsblatt erfol-
gen, den Dr. Lamers vorbereitet. 
 

Abholung von Altkleidercontainer 
 

Herr MGR Dukes fragt nach der Zuständigkeit der Ab-
holung von übervollen Altkleidercontainer an. Erster 
Bürgermeister Henninger berichtet, dass hier nicht die 
Gemeinde, sondern der jeweilige Anbieter des Contai-
ners zuständig ist. 
 
 

 
 

Für alle Kinder und Jugendliche 
 

36. Ferienprogramm 2025 
des Marktes Flachslanden 

 

Impressionen zum laufenden Ferienspaßprogramm: 
 

Besuch des DB - Museums  

Die ganze Welt der Eisenbahn 

erleben  
 

Partnerschaftsverein Cornil-Sainte Fortunade e.V. 
 

 
 

Eine kleine Truppe machte sich am 04.09. mit Bus und 
Zug auf den Weg nach Nürnberg, um das DB Museum 
zu besuchen. Wir hatten eine Führung, die uns an die 
wichtigsten Elemente des Eisenbahnwesens in 
Deutschland heranführte. Wir wissen jetzt, was Robert 
{ǘŜǇƘŜƴǎƻƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ α!ŘƭŜǊά Ȋǳ ǘǳƴ Ƙŀǘ ǳƴŘ ǿŀǊǳƳ 
ŘŜǊ .ŀƘƴƘƻŦ α.ŀƘƴƘƻŦά ƘŜƛǖǘΦ bŀŎƘ ŘŜǊ Ǝǳǘ ŜƛƴǎǘǸƴŘƛπ
gen Führung haben wir uns noch weitere Teile des 
weitläufigen Museums angeschaut. Da wir uns auch 
ƛƴǎ ŀƴƎŜǎŎƘƭƻǎǎŜƴŜ YƻƳƳǳƴƛƪŀǘƛƻƴǎƳǳǎŜǳƳ αǾŜǊƛǊǊπ
ǘŜƴά ǳƴŘ ŜƛƴŜ wƻƘǊǇƻǎǘŀƴƭŀƎŜ ǘŜǎǘŜƴ ƪƻƴƴǘŜƴΣ ǿŀǊ ŘƛŜ 
Zeit fast zu knapp. Die Vesperpause wurde auf die 
Rückfahrt verlegt, und wir mussten uns beeilen wieder 
den Zug nach Ansbach auf dem letzten Gleis des Nürn-
berger Hauptbahnhofes zu erwischen. Ein Besuch 
lohnt sich, und für Interessierte rennt die Zeit im Mu-
seum dahin. 
 

Schnupperangeln  
 

Ferienspaß der Angelfreunde Flachslanden e.V. am 
13.09.2025 
 

Seit vielen Jahren nehmen die Angelfreunde schon am 
Ferienspaß der Gemeinde teil. Dies ist immer ein sehr 
beliebtes Event mit sehr viel Beteiligung, weswegen 
wir uns dieses Jahr erstmalig dazu entschieden haben, 
auch im Gemeindeblatt darüber zu berichten. Auch in 
diesem Jahr waren 20 Kinder angemeldet, letztendlich 
waren es dann mit Kinder von Vereinsmitgliedern und 
Geschwisterkindern, die auch mitmachen wollten ins-
gesamt 26 Kinder bei unserem Schnupperangeln. Das 
Schnupperangeln findet seit 3 Jahren an unserem Ver-
ŜƛƴǎƎŜǿŅǎǎŜǊ αIŜƴƴƛƴƎŜǊǎǿŜƛƘŜǊά ȊǿƛǎŎƘŜƴ ²ƛǇπ
penau und Berglein statt. 
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Mit 26 Kindern hatten unsere 9 Betreuer alle Hände 
voll zu tun. Es steht natürlich das Angeln im Vorder-
grund, indem die Kinder bei ständiger Aufsicht und 
Hilfe von den Betreuern selbst Hand an die Angeln le-
gen dürfen und wenn ein Fisch gefangen wurde, die-
sen selber keschern, also aus dem Wasser holen, und 
auch beim Versorgen helfen dürfen. Außerdem wird 
eine Fisch-Schnitzeljagd gemacht, bei der Fragen be-
antwortet werden müssen und ein Zielwerfen mit der 
Angel, bei dem kleine Preise gewonnen werden kön-
nen. Obwohl es bei so vielen Kindern nicht allzu ruhig 
am Weiher ist, wurden viele Fische gefangen. Der 
weitverbreitete Irrglaube, dass man beim Angeln sehr 
leise sein muss, wird komplett widerlegt. Wichtiger 
sind passendes Wetter und der passende Köder um 
die Fische zu überlisten. 
 

 
 

Bei vielen Stunden an der frischen Luft, mit viel Bewe-
gung und geduldigem Warten, darf auch eine Stärkung 
nicht fehlen, bei der sich die Kinder immer auf unsere 

traditionellen Wienersemmeln freuen dürfen. Nach-
dem mehrere schöne Karpfen gefangen wurden, ge-
hört es auch dazu, diese zu verwerten. Unser Jugend-
wart zeigte den Kindern, wie dies richtig gemacht wird 
und schlachtete alle gefangenen Fische noch Vorort, 
was die Kinder sehr interessiert beobachtet haben. 
Alle Kinder durften dann ihre Fänge in Form von Filet 
mit nach Hause nehmen. 
 

Für die Angelfreunde ist die Jugendarbeit sehr wichtig 
und wir werden auch zukünftig diese Veranstaltung im 
Ferienspaßprogramm anbieten. Da sich seit 2025 die 
Regelung für das Angeln von Kindern und Jugendlichen 
geändert hat, kein Jugendfischereischein mehr nötig 
wird und das Mindestalter von 10 Jahren auf 7 Jahre 
reduziert wurde, können die Kinder nun früher in Be-
gleitung eines erwachsenen Anglers (der einen gülti-
gen Fischereischein hat) angeln gehen. Für interes-
sierte Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene, die 
den Fischereischein machen wollen, haben wir alle In-
formationen auf unserer Homepage. Oder Sie melden 
sich einfach bei uns per Mail oder telefonisch. 
 

Berichterstatter: Torsten Rossel ς 1. Vorstand 
 
 

 
 

Ein erlebnisreicher Tag im 
Fränkischen Freilandmuseum 
Bad Windsheim 
 

Trotz kühler Temperaturen machte sich 
die Grundschule Flachslanden am Donnerstag den 
02.10.2025, auf den Weg ins Fränkische Freilandmu-
seum Bad Windsheim. Hier durfte jede Klasse eine 
spannende Themenführung erleben. Die Erstklässler 
ŜǊŦǳƘǊŜƴ ōŜƛ αYƛƴŘŜǊǎǇƛŜƭŜ ŦǊǸƘŜǊάΣ ǿƻƳƛǘ YƛƴŘŜǊ ǎƛŎƘ 
vor 100 Jahren die Zeit vertrieben, und probierten alte 
Spiele aus, die auch ohne Plastik und Technik für Be-
geisterung und Bewegung sorgten. Die zweite Klasse 
ǘŀǳŎƘǘŜ ōŜƛ α±ƻƳ DǊƛŦŦŜƭ ȊǳƳ CǸƭƭŜǊά ƛƴ ŘŜƴ {ŎƘǳƭŀƭƭǘŀƎ 
früherer Zeiten ein und durfte selbst ausprobieren, 
wie man mit Schiefertafel, Feder und Tinte schrieb.  
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.Ŝƛ α!ǇŦŜƭǎŀŦǘ ǎŜƭōŜǊ ƳŀŎƘŜƴά ŜǊƭŜōǘŜ ŘƛŜ ŘǊƛǘǘŜ YƭŀǎǎŜ 
hautnah, wie aus frischen Äpfeln Saft entsteht ς vom 
Zerkleinern bis zum Pressen ς und genoss am Ende 
den eigenen Saft. 
 

 
 

5ƛŜ ±ƛŜǊǘƪƭŅǎǎƭŜǊ ƭŜǊƴǘŜƴ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ aƻǘǘƻ α±ƻƳ {ŎƘŀŦ 
ȊǳƳ {ŎƘŀƭάΣ ǿƛŜ ŀǳǎ ²ƻƭƭŜ YƭŜƛŘǳƴƎ ŜƴǘǎǘŜƘǘΣ ǳƴŘ ǾŜǊπ
folgten mit großem Interesse die Schritte vom Scheren 
der Schafe bis zum fertigen Stoff. Alle Kinder hatten 
großen Spaß, stellten interessiert Fragen und lernten 
auf anschauliche Weise, wie das Leben früher aussah. 
Der Ausflug war ein voller Erfolg und wird den Schüle-
rinnen und Schülern sicher noch lange in Erinnerung 
bleiben. 
 

Stephanie Vogel, GS Flachslanden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bŜǿǎ ŀǳǎ ŘŜƳ αIŀǳǎ ŦǸǊ Yƛƴπ
ŘŜǊ ǳƴǘŜǊƳ wŜƎŜƴōƻƎŜƴά  
 

Das Kita-Jahr ist in vollem Gange. 
Jetzt sind auch alle neuen Kinder an-
gekommen. Einige wenige sind noch in der Eingewöh-
nung. Wir begrüßen alle die zu uns gekommen sind. 
Wir begrüßen unsere neuen Mitarbeiterinnen, Frau 
Greul als Schwangerschaftsvertretung in der Krippe 
und Frau Büttner als Berufspraktikantin im Kindergar-
ten recht herzlich. Auch in diesem Jahr haben wir wie-
der Kinderpflegepraktikantinnen und Schülerprakti-
kantinnen die in den Beruf schnuppern möchten. Bitte 
immer vorab telefonisch oder besser per Mail melden, 
wenn Bedarf für ein Praktikum besteht: kita.flachslan-
den@elkb.de. 
 

 
 

Herr Kraheberger von der örtlichen freiwilligen Feuer-
wehr nahm vor kurzem an unserer Teambesprechung 
teil. Mit ihm besprachen wir das Vorgehen bei einem 
Brand und was hierbei zu beachten wäre. Vielen Dank 
hierfür! 
 

Unser Trampolin ist aktuell defekt. Der Kindergarten-
förderverein hat sich bereit erklärt, in Vorleistung zu 
gehen und das Sprungtuch zu bezahlen. Zudem hat der 
Förderverein eine neue Plattform gefunden sich zu 
präsentieren. Aus diesem Grund hängt im Eingangsbe-
reich nun eine übersichtliche und schön gestaltete 
Pinnwand mit allerlei Informationen. Durch eine groß-
zügige Geldspende von je 750 Euro kann sich jede 


